
Zweites Kapitel
„Der Islam“ (in Deutschland) – eine
themenspezifische und problemorientierte
Begriffsbestimmung im Sinne eines allgemeinen
Teils

A. „Den Islam“ gibt es nicht – die Vielgestaltigkeit
„des Islam“

„Den Islam“ gibt es nicht; es gibt vielmehr eine Vielzahl an verschiedensten
Auspr�gungen. So existiert neben den Sunniten und den Schiiten – den
Sunniten gehçren 85 bis 90 Prozent, den Schiiten 10 bis 15 Prozent aller
Muslime an – eine Vielzahl unterschiedlichster Glaubensrichtungen inner-
halb des Islam.23 So kann man aufgrund seiner Vielgestaltigkeit auch in
Deutschland nicht „vom Islam“ sprechen.24 Dies bedingt es, dass die nach-
folgenden Ausf�hrungen keine Allgemeinverbindlichkeit besitzen kçnnen,
vor allem dann nicht, wenn es um einzelne – aus westlicher Sicht – nega-
tive Auspr�gungen des Islam wie bestimmte Riten geht, die im Wider-
spruch zu den Werten der deutschen/westlichen Gesellschaft stehen.
Zudem bestehen auch erhebliche regionale Unterschiede. So ist beispiels-
weise die Beschneidung der weiblichen Genitalien, die unserem Rechtsver-
st�ndnis nach im krassen Widerspruch zu Art. 1 Abs. 1 GG steht, im nord-
afrikanisch gepr�gten Islam weit verbreitet, im t�rkisch gepr�gten Islam
dagegen kaum anzutreffen.25 Man sollte daher Abstand davon nehmen, sol-
che Extrembeispiele auf den Islam als Weltreligion beziehen zu wollen; im
Rahmen einer sachlich gef�hrten juristischen Auseinandersetzung sind sie
dennoch von großem Interesse.

B. Die fehlende organisatorische Verfestigung des Islam

Aus rechtlicher Sicht kommt die Schwierigkeit hinzu, dass der Islam nicht
nur vielgestaltig, sondern auch hierarchiefeindlich ist. Dies bedeutet, dass
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23 Uhle, in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 299 ff. (325).
24 So auch Uhle, in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?,

S. 299ff. (325).
25 Aber auch in Teilen der islamischen Welt wird die Beschneidung weiblicher Genitalien im

Hinblick auf die W�rde der Frau zunehmend als problematisch empfunden. So haben die
Opfer dieser Praktik h�ufig ein Leben lang unter den Folgen der Genitalverst�mmelung zu
leiden und nicht selten sind tçdlich verlaufende Infektionskrankheiten die Folge des Ein-
griffs; hierzu Heine, in: Khoury/Hagemann/Heine, Islam-Lexikon, Stichwort: „Beschnei-
dung“, S. 101.
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der Islam seit jeher keine Institutionen hervorgebracht hat. Zum einen liegt
dies daran, dass dem Islam eine Trennung von Staat und Kirche fremd ist,
weswegen er keine vom Staat unabh�ngigen Institutionen geschaffen hat.26

Zum anderen liegt dies aber vor allem im religiçsen Verst�ndnis des Islam
begr�ndet, wonach jeder Muslim direkt mit Gott in Verbindung steht, wes-
halb es keines Mittelsmannes zwischen Gott und dem Einzelnen bedarf.27

Daher hat sich im Islam kein Klerus gebildet; in der Tat kann der Islam
daher als eine „Religion ohne Kirche“ bezeichnet werden.28 Dies ist der
Grund daf�r, dass der Islam keinerlei Grad an Organisation aufweist.29

Vielmehr sind die in Deutschland lebenden Muslime in zahlreichen teil-
weise miteinander konkurrierenden islamischen Vereinigungen lose orga-
nisiert – haupts�chlich handelt es sich hierbei um çrtliche Moschee- und
Kulturvereine –, die sich teilweise zu Dachorganisationen und Spitzenver-
b�nden zusammengeschlossen haben.30 Die vorhandenen vereinsartigen
Strukturen sind f�r Außenstehende nahezu nicht durchschaubar.31

Eine Folge der fehlenden Organisation ist es auch, dass es keine einheit-
liche und verbindliche religiçse Auffassung in Glaubensangelegenheiten
gibt. S�mtliche Lehren haben sich traditionell herausgebildet.32
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26 So Uhle, in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 299ff.
(327).

27 So Jochum, in: Haratsch/Janz/Rademacher/Schmahl/Weiß, Religion und Weltanschauung im
s�kularen Staat, S. 101 ff. (112); Bergmann, ZAR 2004, 135 (139).

28 So auch v. Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, S. 89.
29 Das Fehlen einer festen Organisation und folglich das Fehlen von Institutionen machen es f�r

den Islam schwierig, Ansprechpartner des Staates sein zu kçnnen. Mit aus diesem Grund ist
dem Islam das institutionelle Staatskirchenrecht nahezu verschlossen. Relevant wird diese
Problematik im Rahmen der Einf�hrung islamischen Religionsunterrichts und der Verleihung
des Kçrperschaftsstatus werden (hierzu sp�ter). Dennoch sind in den letzten Jahren im Zuge
der vermehrten Bildung von Dachverb�nden Bestrebungen zum Schaffen von Strukturen
un�bersehbar. Zwar kann hierin sicher noch keine „Verkirchlichung“ des Islam gesehen wer-
den. Dennoch kann hierin sicher ein Schritt in Richtung eines „Deutschen Islam“ erkannt
werden; ein Schritt hin zu einem Islam, der sich nach und nach den deutschen Gegebenhei-
ten und rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst hat.

30 Uhle, in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 299 ff. (318);
Kloepfer, D�V 2006, 45. Die wichtigsten Spitzenverb�nde in Deutschland sind die T�rkisch-
Islamische Union der Anstalt f�r Religion (DITIB), der Islamrat f�r die Bundesrepublik
Deutschland, der Verband Islamischer Jugendzentren (VIKZ), der als fundamentalistisch ein-
gestufte Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD), die ebenfalls als fundamentalistisch
eingesch�tzte Islamische Gemeinschaft Milli Gçr�s und die Islamische Religionsgemein-
schaft Hessen (IRH). In ihnen sind ca. 390.000 Muslime organisiert; so o.V., Muslime in
Deutschland, Handelsblatt v. 10. Februar 2006, S. 11. In diesem Rahmen ist vor allem aber
auch der 2007 im Zuge der Deutschen Islamkonferenz gegr�ndete Koordinierungsrat der Mus-
lime in Deutschland (KRM) zu nennen. Seine Aufgabe sollte es sein, den Weg zum institutio-
nellen Staatskirchenrecht zu ebnen; hierzu sp�ter mehr.

31 So Hillgruber, JZ 1999, 538 (539).
32 So Hillgruber, JZ 1999, 538 (541).
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C. Der im Wesen und in der Tradition des Islam angelegte
Konflikt mit der deutschen Verfassung, ihren
Grundentscheidungen und Werten

I. Die weitgehend fehlende Trennung von Staat und Kirche
Dem islamischen Religionsrecht – der Scharia – ist eine Trennung von geist-
licher und weltlicher Sph�re grunds�tzlich fremd. Religiçse und politische
Ziele sind daher oft untrennbar miteinander verwoben. Die zwingende
Folge ist, dass dem Islam der Grundsatz staatlicher Neutralit�t in Glaubens-
angelegenheiten – der als Folge einer aufgekl�rten Trennung von Staat und
Kirche verstanden werden kann – fremd ist.33

Dass dem Islam die institutionelle Trennung von Staat und Kirche
wesensfremd ist, zeigt sich daran, dass der klassische islamische Staat
eine Theokratie ist; so ist ein theokratisches Herrschaftsmodell wie etwa
der Iran gerade dadurch gekennzeichnet, dass Theologen politische Ent-
scheidungsfindungsprozesse maßgeblich steuern und letzten Endes
(mit)entscheiden.34

Selbst der T�rkei – sie versteht sich seit Mustafa Kemal („Atat�rk“) als
laizistisch – mag die Trennung zwischen staatlichen und religiçsen Angele-
genheiten nicht durchg�ngig und in aller Konsequenz gelingen. Dies zeigt
sich beispielsweise daran, dass der t�rkische Staat die staatliche Religions-
behçrde Diyanet unterh�lt, deren Aufgabe es unter anderem ist, Prediger f�r
den Einsatz in nicht-islamischen L�ndern anzuwerben.35

Dass ein wie in der T�rkei gelebter Laizismus dem Islam seinem Wesen
nach fremd ist, zeigt sich zudem auch daran, dass die T�rkei mit erhebli-
chen Re-Islamisierungstendenzen zu k�mpfen hat. Beispielhaft hierf�r war
die von der Partei f�r Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) im Februar
2008 erwirkte Verfassungs�nderung, in deren Folge das Tragen von Kopf-
t�chern an t�rkischen Universit�ten wieder erlaubt war. Anfang Juni 2008
verwarf das Verfassungsgericht in Ankara die Entscheidung des Parlaments.
Das Gericht war der Auffassung, dass die Verfassungs�nderung mit dem
Laizismus unvereinbar sei.36

II. Das andere Verst�ndnis von Menschenrechten
Dar�ber hinaus vermittelt die Scharia – wenn sie streng ausgelegt wird –
ein uns g�nzlich fremdes Bild von Menschenrechten. So kennt die Scharia
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33 Uhle, in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 299ff. (327 f.).
34 Heine, in: Khoury/Hagemann/Heine, Islam-Lexikon, Stichwort: „Gottesstaat“, S. 251.
35 So auch Huber, in: FS Huber, S. 27ff. (35f.); Ladeur/Augsberg, Toleranz – Religion – Recht,

S. 96. Nebenbei: Deren Auslandsorganisation ist die DITIB, die in Deutschland u. a. aufw�n-
dige Moscheebauten finanziert.

36 O.V., Kopftuchverbot in T�rkei wieder in Kraft, Eßlinger Zeitung v. 6. Juni 2008, S. 2.
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keine Religionsfreiheit, was sich beispielsweise darin zeigt, dass ein Abfall
vom Glauben – die Apostasie – mit drastischen, teils tçdlichen Strafen
sanktioniert wird.37 So bezeichnet der Koran die Apostasie in 3, 86–91; 16,
106–107; 4, 137; 5, 7 als schwere S�nde, die zu einem vollst�ndigen und
irreparablen Bruch mit Gott f�hrt. Beispielhaft hierf�r ist Sure 16 Vers 106:

„Wer Gott verleugnet, nachdem er gl�ubig war – außer dem, der ge-
zwungen wird, w�hrend sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat –,
nein, diejenigen, die ihre Brust dem Unglauben çffnen, �ber die
kommt ein Zorn von Gott, und bestimmt ist f�r sie eine gewaltige
Pein.“38

Hieraus und aus der Tradition des Propheten – „wer seine Religion wech-
selt, den tçtet!“ – leiten Gelehrte verschiedener Rechtsschulen die Todes-
strafe f�r den Apostaten ab. Dass im Islam ein anderes Verst�ndnis von „Re-
ligionsfreiheit“ herrscht, zeigt auch der Umstand, dass sich verschiedene
islamische Staaten am Inhalt des Art. 18 der allgemeinen Erkl�rung der
Menschenrechte (AEMR) von 1948 stießen. In ihm ist von der Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit die Rede. Im Jahre 1966 wurde die
Bestimmung auf Dr�ngen verschiedener islamischer Staaten abge�ndert.
Es hieß nun nicht mehr, dass jeder Mensch das Recht habe, seine Religion
zu wechseln, es hieß von nun an, dass jeder das Recht habe, die Religion
seiner Wahl auszu�ben; ein kleiner, aber signifikanter Unterschied.

�hnlich verh�lt es sich mit der Menschenw�rde, die nach der Scharia
ausschließlich dem Muslim „als Anh�nger der einzig wahren Offen-
barungsreligion“ uneingeschr�nkt zuteilwerde.39 Auch allgemeine Frei-
heitsrechte werden nur Muslimen gew�hrt.40

Sehr deutlich wird das uns fremde, in der Scharia enthaltene, Verst�nd-
nis von Menschenrechten auch am Beispiel von Gleichheitsrechten.
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Mann und Frau kennt die
Scharia im Grunde nicht; angelegt ist die teils weitreichende Benachtei-
ligung von Frauen im Koran selbst. So f�hrt der Koran, der Teil der Scharia
ist, in Sure 4, 34 aus:
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37 Hierzu und zum Nachfolgenden Khoury, in: Khoury/Hagemann/Heine, Islam-Lexikon, Stich-
wort: „Abfall vom Glauben/Apostasie“, S. 18.

38 Diese und alle anderen �bersetzungen stammen, soweit nicht anders gekennzeichnet, von
Khoury/Abdullah, Der Koran.

39 So Uhle, in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 299ff.
(330f.). Der Islam anerkennt auch das Christen- und das Judentum als Offenbarungsreligio-
nen, weshalb Juden und Christen Muslimen nicht g�nzlich fremd seien. Juden und Christen
werden daher als „Teil-Ungl�ubige“ bezeichnet, mit denen man zwar nicht in voller, jedoch in
sog. „Teilgemeinschaft“ leben d�rfe. So Khoury, in: Khoury/Heine/Oebbecke, Handbuch
Recht und Kultur des Islams, S. 273 ff.

40 So Uhle, in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 299ff.
(330f.).
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„Die M�nner haben Vollmacht und Verantwortung gegen�ber den
Frauen, weil Gott die einen vor den anderen bevorzugt hat und weil
sie von ihrem Vermçgen (f�r die Frauen) ausgeben. Die rechtschaffe-
nen (Frauen) sind dem�tig ergeben und bewahren das, was geheim
gehalten werden soll, da Gott (es) bewahrt. Ermahnt diejenigen, von
denen ihr Widerspenstigkeit bef�rchtet, und entfernt euch von ihnen
in den Schlafgem�chern und schlagt sie. Wenn sie Euch gehorchen,
dann wendet nichts Weiteres gegen sie an. Gott ist erhaben und groß.“

Der niederere Rang einer Frau kommt auch in Sure 2, 282 deutlich zum
Ausdruck: Geht es um den Beweis von Vertragsschl�ssen, z�hlen die Stim-
men zweier Frauen so viel wie die Stimme eines Mannes.41 So formuliert
Bertrams zu Recht, dass die islamische Vorstellung von einem niederen
Rang der Frau unsere deutsche Verfassung „in ihren Grundfesten be-
r�hrt“.42

D. Fundamentalistische Strçmungen

Relevant werden die folgenden Ausf�hrungen vor allem im Rahmen des
institutionellen Staatskirchenrechts.

Neben der Einf�hrung des Gottesstaates ist es das erkl�rte Ziel des Fun-
damentalismus, das „islamische Modell“ als das einzig wahre gewaltsam
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41 Zu diesem Beispiel Khoury, in: Khoury/Hagemann/Heine, Islam-Lexikon, Stichwort: „Frau“,
S. 199, und auch Rohe, Der Islam, S. 55.

42 Bertrams, DVBl. 2003, 1225 (1232). Die Problematik der Unterdr�ckung der Frau in der isla-
mischen Welt kommt h�ufig auch im Rahmen der „Kopftuchf�lle“ zum Vorschein: So wird
von einigen Autoren vorgebracht, dass das Kopftuch nicht nur das Symbol einer antiwest-
lichen Abgrenzungsideologie sei; Oebbecke, in: Khoury/Heine/Oebbecke, Handbuch Recht
und Kultur des Islams, S. 311. Es stelle auch ein Symbol f�r die Unterdr�ckung der Frau
dar, da jene Strçmungen, die das Tragen eines islamischen Kopftuchs als religiçs geboten
erachten, die Ansicht vertreten, die Frau genieße eine dem Mann untergeordnete Rolle; dazu
Hufen, NVwZ 2004, 575 (576 f.). Das durch das Kopftuch propagierte Frauenbild kollidiere
stark mit den verfassungsstaatlichen Grundprinzipien. Muslimische Sch�lerinnen kçnnten
so durch ihre Eltern dazu gezwungen werden, ebenfalls ein Kopftuch zu tragen, was eine
integrationshemmende Wirkung zur Folge h�tte; so Schavan, ZAR 2004, 5. In diesem Zusam-
menhang ist zu beachten, dass der schulische Bildungs- und Erziehungsauftrag neben der
reinen Stoffvermittlung ebenfalls die Vermittlung freiheitlich-demokratischer Werte umfasst;
so Bertrams, DVBl. 2003, 1225 (1233 f.). Eine Lehrkraft muss daher die Gew�hr daf�r bieten,
dass ihr Tun mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland, den sich an ihr orientierenden Erziehungszielen der Schule sowie den Grund-
rechten der Eltern und Sch�ler stets �bereinstimmt; so Hufen, NVwZ 2004, 575 (576). In der
Literatur wird daher des �fteren die Frage aufgeworfen, ob eine Lehrerin, die darauf besteht,
im Unterricht ein Kopftuch tragen zu d�rfen, diesem Anspruch (wegen der gerade diskutier-
ten Wirkung des Kopftuchs) �berhaupt gerecht werden kçnne; hierzu u. a. K�stner, in: Liber
amicorum Thomas Oppermann, S. 827ff. (839), und Bertrams, DVBl. 2003, 1225 (1234). Letz-
terer verneint diese Frage entschieden.
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durchzusetzen.43 Erreicht werden soll dies durch die Instrumentalisierung
der Religion zur Durchsetzung politisch-ideologischer Ziele;44 in diesem
„Polit-Islam“45 ist ein Missbrauch des Islam als Religion zu erblicken.
Schlagwortartig kann Fundamentalismus als „aggressive Unterwerfung“46

oder als „stark antiwestliche Abgrenzungsideologie“47 bezeichnet werden,
die im Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland steht.

Hillgruber ist der Ansicht, die �berwiegende Zahl der islamischen Ver-
eine in Deutschland sei demokratiefeindlich und lehne den s�kularen und
pluralistischen Staat ab; dies verdeutlicht Hillgruber am Beispiel der
Gemeinschaft „Milli Gçr�s“, die sich in aller �ffentlichkeit dazu bekenne,
„weltweit die gerechte Ordnung an die Macht bringen zu wollen“.48

Hierbei handelt es sich um eine sehr pauschale Aussage, die in dieser
Absolutheit keinesfalls aufrechterhalten werden kann. Tats�chlich ist nur
ein kleiner Teil der muslimischen Vereinigungen auf deutschem Boden fun-
damentalistisch orientiert. Der Großteil der muslimischen Organisationen
bewegt sich innerhalb der von der Verfassung vorgegebenen Grenzen (s. o.).
Man sollte daher keinesfalls s�mtliche muslimischen Vereinigungen unter
einen Generalverdacht stellen.

Dennoch ist die Gefahr, die von einzelnen radikalen und fundamentalis-
tisch organisierten Vereinigungen ausgeht, nicht g�nzlich von der Hand zu
weisen. So l�sst sich tats�chlich feststellen, dass in islamischen Staaten
eine zunehmende Islamisierung zu verzeichnen ist und Islamismus auch
hierzulande zunehmend als Bedrohung empfunden wird.49 So wurde der
Islamismus vom Kçlner Bundesamt f�r Verfassungsschutz (BfV) bereits im
Jahr 1997 zum „Sicherheitsproblem Nummer eins“ erkl�rt.50

Um sich vom Fundamentalismus ausdr�cklich zu distanzieren, haben
sich zahlreiche islamische Vereinigungen in einer Erkl�rung vom 20. Fe-
bruar 2002 – der sogenannten „Islamischen Charta“ – zu den Werten der
westlichen Welt bekannt; Anlass hierzu waren die Anschl�ge vom 11. Sep-
tember 2001.51
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43 So Jochum, in: Haratsch/Janz/Rademacher/Schmahl/Weiß, Religion und Weltanschauung im
s�kularen Staat, S. 101 ff. (118).

44 So B�ttner, in: Marr�/Sch�mmelfelder/K�mper, Essener Gespr�che 33 (1999), S. 107 ff. (117).
45 Rohe, Der Islam, S. 39.
46 So Hassemer, Religiçse Toleranz im Rechtsstaat, S. 34.
47 So Albrecht, in: Marr�/St�ting, Essener Gespr�che 20 (1986), S. 82 ff. (98).
48 Hillgruber, JZ 1999, 538 (546).
49 v. Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, S. 85.
50 B�ttner, in: Marr�/Sch�mmelfelder/K�mper, Essener Gespr�che 33 (1999), S. 107ff. (115).
51 v. Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, S. 86.
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Zweiter Teil
Typischerweise auftretende rechtliche Konfliktfelder
und deren Ursachen – eine systematische
Gesamtdarstellung des Themas „Islam und
Grundgesetz“

F�lle mit „Islam-Bezug“ besch�ftigen das deutsche Staats- und Verwal-
tungsrecht seit Jahren. Die Komplexit�t des Themas wird alleine schon
daran deutlich, dass verschiedene Instanzen oft vçllig entgegengesetzt ent-
scheiden; dies zeigte sich zum Beispiel im Rahmen des „legend�ren“ Kopf-
tuchstreits, der im Jahre 2003 vom BVerfG52 unter vçlliger Abweichung von
den Entscheidungen des VG Stuttgart53, des VGH Mannheim54 und des
BVerwG55, entschieden wurde.

Aber auch der Umstand, dass verschiedene Gerichte einen identischen
Sachverhalt (!) rechtlich vçllig unterschiedlich behandeln, zeigt, wie
schwer die Thematik rechtlich in den Griff zu bekommen ist. Das Parade-
beispiel ist auch hier wieder der Kopftuchstreit der Fereshta Ludin. W�h-
rend das VG Stuttgart das Tragen eines Kopftuchs durch eine Lehrerin an
einer staatlichen Schule w�hrend des Unterrichts in seinem Urteil vom
24. M�rz 2000 als unzul�ssig erachtete,56 sah das VG L�neburg, das sich
im selben Jahr mit einem identisch gelagerten Fall zu befassen hatte, hierin
kein Problem.57 Hierbei handelt es sich keinesfalls etwa um eine Lappalie:
Man bedenke, welche politische und juristische Lawine das VG Stuttgart
im Jahr 2000 aus heutiger Sicht losgetreten hat, welche personellen und
finanziellen Mittel der Instanzenzug bis 2004 und das Gesetzgebungsver-
fahren, das in der Schaffung des § 38 Abs. 2 SchulG in seiner heutigen
Form gipfelte, bis heute verschlungen haben. Und dennoch ist in dieser
Sache – auch nach einer fast �ber zehn Jahre andauernden Rechtsentwick-
lung – l�ngst kein Rechtsfrieden eingetreten. Nach wie vor werden einzelne
Entscheidungen sowie die Novellierung des baden-w�rttembergischen
Schulgesetzes von der Literatur und nicht zuletzt auch von der �ffentlich-
keit scharf kritisiert. So bem�ngelte der Vorsitzende der Islamischen Glau-
bensgemeinschaft Baden-W�rttemberg Riad Ghalaini im April 2009, dass
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52 BVerfGE 108, 282.
53 VG Stuttgart, NVwZ 2000, 959.
54 VGH Mannheim, DVBl. 2001, 1534.
55 BVerwGE 116, 359.
56 VG Stuttgart, NVwZ 2000, 959.
57 VG L�neburg, NJW 2001, 767.
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das seit f�nf Jahren bestehende Kopftuchverbot muslimische Frauen diskri-
miniere und eine antiintegrative Wirkung habe, und so bezeichnete er das
f�nfj�hrige Bestehen des baden-w�rttembergischen Kopftuchverbots als
„trauriges Jubil�um“.58

Die Schwierigkeit, das Thema „Islam und Grundgesetz“ rechtlich zu fas-
sen, zeigt sich auch beim Sch�chten. So verwarf das BVerwG seine Recht-
sprechung aus dem Jahr 1995 zu einer der elementarsten Fragen in Bezug
auf die Dogmatik des Art. 4 GG – n�mlich zur Frage der objektiven oder
subjektiven Schutzbereichsbestimmung –59 und entschied im Jahr 2000 vçl-
lig entgegengesetzt.60 Ein und dasselbe Gericht (!) sah sich dazu gezwun-
gen, innerhalb von f�nf Jahren einen Paradigmenwechsel vorzunehmen;
hierzu sp�ter.

Allein diese wenigen Beispiele zeigen, wie widerspr�chlich und unein-
heitlich die zum Thema „Islam und Grundgesetz“ ergangene Rechtspre-
chung ist und wie komplex sich die Thematik insgesamt darstellt.

Es wird aber vor allem deutlich – hieran setzt die vorliegende Arbeit an –,
dass man das juristisch hoch brisante und vor allem aktuelle Thema „Islam
und Grundgesetz“ in seiner Ganzheit nicht durch das Lçsen einzelner F�lle
zufriedenstellend lçsen kann.

Angesichts der Tatsache, dass der Islam die zweitgrçßte Glaubensgemein-
schaft in Deutschland ist, dass der Bevçlkerungsanteil an Muslimen stetig
zunimmt und dass in Zukunft mit einer Vielzahl �hnlich gelagerter F�lle
gerechnet werden muss, ist aber gerade dies notwendig.

Um die Problematik ganzheitlich und umfassend in den Griff zu bekom-
men und um die Masse der F�lle einheitlich und in sich widerspruchsfrei
lçsen zu kçnnen, bençtigt der Rechtsanwender Systemverst�ndnis. System-
verst�ndnis erlangt er nicht durch das Analysieren einzelner F�lle. Er
erlangt dies, indem er s�mtliche F�lle mit Islam-Bezug daraufhin unter-
sucht, welche Spannungsfelder beim Aufeinandertreffen von Islam und
Grundgesetz typischerweise entstehen und welche Ursachen ihnen jeweils
zugrunde liegen. Dies soll im Folgenden geschehen; dabei ist es unerl�ss-
lich, auf Widerspr�che innerhalb der Rechtsprechung einzugehen.

F�lle mit Islam-Bezug f�hren im Wesentlichen zu drei großen verfas-
sungsrechtlichen Spannungsfeldern. Das erste typischerweise auftretende
Spannungsfeld besteht darin, dass durch Art. 4 GG gesch�tzte religiçse
Gebote vielfach im Konflikt mit dem deutschen (Verfassungs-)Recht stehen
(Kapitel 1). Das zweite verfassungsrechtliche Spannungsfeld ist darin zu
erblicken, dass die Grunds�tze der Neutralit�t und der Parit�t auf F�lle mit
Islam-Bezug oft nur sehr schwer anwendbar sind und nicht selten zu frag-
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59 BVerwGE 99, 1.
60 BVerwGE 112, 227.
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w�rdigen Ergebnissen und Folgen f�hren, die ihrerseits mit dem Neutrali-
t�tsgrundsatz nur schwer vereinbar sind (Kapitel 2). Das dritte und letzte
Spannungsfeld besteht darin, dass das institutionelle Staatskirchenrecht
dem Islam zumindest derzeit noch weitgehend vorenthalten bleibt (Kapi-
tel 3).
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Erstes Kapitel
Das erste Spannungsfeld: Durch Art. 4 GG
gesch�tzte religiçse Gebote im Konflikt mit dem
deutschen (Verfassungs-)Recht

Selbstverst�ndlich untersteht der Islam als eine der großen Weltreligionen
dem Schutz des Art. 4 GG.61 Art. 4 GG ist ein sogenanntes „Jedermanns-
recht“62 mit der Folge, dass sich auch Ausl�nder muslimischen Glaubens
auf den Schutz des Art. 4 GG berufen kçnnen. Dies gilt selbst dann, wenn
sie die verfassungsstaatliche Ordnung des Grundgesetzes im Einzelfall
ablehnen und von der Religionsfreiheit lediglich profitieren mçchten.63

Die Religionsfreiheit kommt Muslimen auch insoweit vorbehaltlos zugu-
te, als das vçlkerrechtliche Prinzip der Gegenseitigkeit im Rahmen des
Art. 4 GG keine Anwendung findet.64 Begr�ndet wird dies zum einen mit
dem besonderen Gewicht des Art. 4 GG, zum anderen mit der �berlegung,
dass es geradezu dem Wesen des freiheitlichen Rechtsstaates entspreche,
auch demjenigen Rechte zuzubilligen, der diese selbst nicht gew�hrt.65 So
warnt Rohe ausdr�cklich davor, sich auf das „rechtliche Niveau von Dikta-
turen“ zu begeben und sich deren Ansichten zu eigen zu machen; die ver-
fassungsm�ßigen Freiheiten Europas sollten vielmehr als „Exportschlager“
verstanden werden.66 Das Prinzip der Gegenseitigkeit auf Art. 4 GG anzu-
wenden verbietet sich schon deshalb, weil – auch hierauf weist Rohe zu
Recht hin – viele der in Europa lebenden Muslime f�r die Zust�nde in ihren
Heimatl�ndern nicht verantwortlich gemacht werden kçnnen; Rohe weist
darauf hin, dass viele der hier lebenden Muslime ihren Heimatl�ndern
gerade wegen der dort herrschenden Unfreiheit entflohen sind.67
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Heun, in: Heinig/Walter, Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, S. 339ff. (344).
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Vgl. hierzu auch Schmieder, VBlBW 2002, 146 (147). Einschr�nkungen erf�hrt die religiçse
Freiheit daher erst im Rahmen der Rechtfertigung von Eingriffen.

64 v. Campenhausen, ZevKR 25 (1980), 135ff. (137).
65 Stollmann, NVwZ 2005, 1394 (1395).
66 Rohe, Der Islam, S. 135.
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http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=443950
http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=540794


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Leseprobe: 


